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fe)  Tisch. 

©  Mit  Abstand  (8)  von  der  Rückseite  (6)  der  Ti- 
schplatte  (2)  eines  gegebenenfalls 
höhenverstellbaren  Tisches  ist  eine  im  wesentlichen 
vertikal  ausgerichtete  Kabelschutzbtende  (9)  an  der 
Tischplatte  (2)  befestigt.  Sie  ist  dabei  so  ausgerich- 
tet,  daß  sie  einen  zur  Rückseite  (6)  der  Tischplatte  - 
(2)  parallelen,  rinnenartig  nach  oben  offenen  Kabel- 
kanal  (7)  vollständig  zur  Rückseite  (6)  hin  abdeckt 
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Tisch 

Die  trtindung  betrifft  einen  Tisch  mit  den  im 
Oberbegriff  des  Anspruches  1  aufgeführten  Merk- 
malen.  Derartige  Tische  bzw.  Tischgesteile  werden 
beispielsweise  als  Bildschirm-Arbeitsplätze  ausge- 
stattet.  Eine  Höhenverstellbarkeit  dieser  Ar- 
beitsplätze  ist  vorteilhaft,  wenn  sie  ergonomisch 
optimal  ausgerüstet  sein  sollen.  Wenn  im  Zusam- 
menhang  mit  den  Merkmalen  des  Anspruches  1 
von  einer  Tischplatte  gesprochen  wird,  so  ist  deren 
Vorhandensein  nicht  zwingend  erforderlich.  Es 
kann  sich  beispielsweise  auch  ganz  allgemein  um 
ein  gerätetragendes  Gestellteil  handeln. 

Bei  derartigen  Tischen  bzw.  technischen  Ar- 
beitsplätzen  besteht  das  Problem,  daß  die  auf  der 
Tischplatte  bzw.  dem  gegebenenfalls 
höhenverstellbaren  Gestell  aufstehenden  elektri- 
schen  Geräte,  beispielsweise  Bildschirme,  starke 
Kabel  haben  und  daß  diese  um  die  Rückseite  der 
Tischplatte  bzw.  des  Gesteilteils  herum  nach  unten 
in  den  meist  im  Überdeckungsbereich  der  Ti- 
schplatte  liegenden,  am  Fußgestell  ortsfest  befe- 
stigten  Kabelkanal  geführt  werden.  Das  dadurch 
entstehende  Kabelgewirr  ist  insbesondere  bei  an- 
gehobener  Tischplatte  optisch  störend.  Außerdem 

-  können  sich  bei  einer  Höhenverstellbewegung 
leicht  die  Kabel  verwirren  oder  hinter  vorstehenden 
Tischteilen  verhaken,  was  wiederum  zu  Ar- 
beitsstörungen  oder  Beschädigungen  führt. 

Es  sind  Arbeitstische  mit  Kabelkanälen  be- 
kannt,  bei  denen  durch  relativ  aufwendige 
Maßnahmen  versucht  wurde,  elektrische  Zuleitun- 
gen  für  Arbeitsgeräte  ordentlich  zu  verlegen  und 
mittels  Abdeckungen  zu  verbergen.  DE-31  11  920 
beispielsweise  zeigt  einen  Arbeitstisch  mit  Seiten- 
wangen,  die  über  zumindest  ein  Versteifungsele- 
ment  in  Form  eines  Kabelkanals  miteinander  fest 
verbunden  sind.  Der  Kabelkanal  ist  von  der  Ti- 
schplatte  getrennt  und  mit  Abstand  unterhalb  die- 
ser  fest  angeordnet,  wobei  eine  Aussparung  in  ein- 
er  Zwischenplatte  und  damit  der  Kabelkanal  durch 
eine  lose  in  der  Tischplattenebene  liegende  Ab- 
deckung  verschlossen  ist.  Bei  der  hier  gezeigten 
Konstruktion  ist  die  Kabelverlegung  offensichtlich 
kompliziert  und  der  konstruktive  Aufwand  hoch. 
Dies  gilt  auch  für  den  Arbeitstisch  gemäß  DE-GM 
78  25  906,  bei  dem  der  horizontale  Kabelkanal 
einen  Deckel  aufweist.  Zur  Verlegung  der  Kabel 
zum  Boden  hin  sind  zusätzliche  lotrechte  Kabel- 
kanäle  vorgesehen.  Auch  der  Arbeitstisch  für 
Bürogeräte  gemäß  DE-GM  80  03  714  hat  einen 
lotrechten  wie  waagerechten  Kabelkanal,  wobei 
letzterer  direkt  in  der  Tischplattenebene  angeord- 
net  und  ebenfalls  mittels  einer  in  seine  Offenseite 
eingesetzte  Abdeckung  verschließbar  ist. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  einen  Tisch  der  eingangs  genannten  Art  so 
auszubilden,  daß  die  von  der  Tischplatte  heru- 
nterhängenden  Kabel  sauber  und  einfach  in  den 

5  Kabelkanal  einführbar  sind  und  optisch  nach  außen, 
insbesondere  zur  Tischrückseite  hin,  nicht  stören. 
Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  kennzeichnenden 
Teil  des  Anspruches  1  aufgeführten  Merkmale 
gelöst. 

w  Eine  großflächige  Kabeischutzblende  ist  in  ein- 
em  eine  Kabeldurchführung  ermöglichenden  Ab- 
stand  parallel  von  der  Rückseite  der  Tischplatte  an 
letzterer  befestigt  und  im  wesentlichen  vertikal  so 
ausgerichtet,  daß  sie  den  Kabelkanal  zur  Rückseite 

75  hin  vollständig  abdeckt. 
Eine  vorteilhafte  Weiterbildung  der  Erfindung 

für  einen  Tisch  mit  höhenverstellbarer  Tischplatte 
kennzeichnet  der  Anspruch  2.  Die  Kabei- 
schutzblende  tangiert  über  den  gesamten 

20  Höhenverstellbereich  der  Tischplatte  die 
rückwärtige  Wand  des  Kabelkanals  bzw.  verläuft  in 
einem  solchen  Abstand  zu  dieser,  daß  ein 
Durchführen  von  Kabeln  durch  den  Abstandsspalt 
verhindert  wird.  Damit  ist  eine  sichere  Einlage  der 

25  elektrischen  Zuleitungen  im  Kabelkanai 
gewährleistet.  Diese  können  auch  bei  abgesenkter 
Tischstellung  nicht  auf  den  Boden  durchhängen. 

Eine  konstruktiv  einfache  Ausbildung  für  den 
Kabelkanal  lehrt  Anspruch  3.  Besonders  in  Verbin- 

30  dung  mit  Tischen  ohne  höhenverstellbarer  Platte  ist 
die  Bildung  des  Kabelkanals  durch  die  Kabei- 
schutzblende  selbst  vorteilhaft.  Es  werden  keine 
zusätzlichen  Befestigungen  für  den  Kabelkanal  bei- 
spielsweise  am  Tischgesteil  benötigt. 

js  Die  Merkmale  des  Anspruches  4  beinhalten 
eine  Bauform  der  Kabelschutzblende,  die  die  Tat- 
sache  berücksichtigt,  daß  der  Kabelkanal  bei  den 
meisten  derartigen  Tischen  im 
Überdeckungsbereich  durch  die  Tischplatte  ge- 

40  genüber  deren  Rückseite  in  Richtung  auf  deren 
Arbeitsseite  hin  versetzt  ist,  um  optisch  weniger  zu 
stören. 

Gemäß  dem  Kennzeichnungsmerkmal  des  An- 
spruches  5  sind  kabelkanai  und  Kabeischutzblende 

*5  durch  eine  im  Querschnitt  U-förmige  Umbiegung 
der  Blendenunterkante  einstückig  ausgebildet  Dies 
ist  eine  konstruktiv  besonders  einfache  Bauweise, 
die  zudem  eine  Materialersparnis  bei  der  Herstel- 
lung  von  Kabelkanal  bzw.  Kabeischutzblende  be- 

;o  wirkt. 
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uurcn  aas  ivennzeicnnungsmerKmai  des  Ans- 
pruches  6  werden  von  der  Oberseite  der  Ti- 
schplatte  her  durch  den  Abstandsspait  zwischen  Ti- 
schplatte  und  Oberwandteil  durchgeführte  Kabel 
automatisch  nach  unten  in  eine  Einlage  in  die 
Kabeirinne  bzw.  in  den  Raum  oberhalb  der  Kabel- 
rinne  überführt. 

Das  Kennzeichnungsmerkmal  des  Anspruches 
7  beschreibt  eine  Anordnung  der  Kabei- 
schutzblende  bei  mit  einer  Sichtblende  versehenen 
Fußgestellen.  In  abgesenkter  Stellung  der  Ti- 
schplatte  verschwindet  das  Unterwandteil  der 
Kabeischutzblende  vollständig  vor  der  Sichtblende 
des  Fußgestells.  Es  ist  auch  eine  Konstruktion 
denkbar,  bei  der  das  Unterwandteil  hinter  der 
Sichtblende  angeordnet  ist. 

Eine  alternative  Ausführungsform  für  den 
Kabelkanai  beschreibt  Anspruch  8.  Dieser  ist  vom 
Winkelbereich  zwischen  Ober-und  Mittetwandteil 
der  Kabeischutzblende  gebildet.  Wichtig  dabei  ist, 
daß  der  Winkel  zwischen  dem  Ober-und  Unter- 
wandteil  einerseits  und  dem  Mittetwandteil  anderer- 
seits  ein  spitzer  bis  maximal  rechter  Winkel  ist  um 
eine  sichere  Einlage  der  elektrischen  Zuleitungen 
zu  gewährleisten. 

Das  Merkmal  des  Anspruches  9  berücksichtigt 
den  Umstand,  daß  oftmals  Teile  des  Fußgestells  in 
abgesenkter  Stellung  der  Tischplatte  bis  an  die  Ti- 
schplatte  heranreichen  und  unterhalb  der  Seitenen- 
den  der  Rückseite  der  Tischplatte  liegen.  Dann 
kann  die  Kabeischutzblende  unbehindert  minde- 
stens  mit  ihrem  Unterwandteil  zwischen  diesen  Tei- 
len  des  Fußgestells  untergebracht  werden. 

Die  Kabeischutzblende  steht  gemäß  Anspruch 
10  über  die  Tischebene  nach  oben  hinaus. 
Dadurch  schützt  sie  auch  noch  aus  auf  der  Ti- 
schplatte  aufstehenden  Geräten  nach  hinten  hin- 
ausragende  Stecker  und  verbessert  weiterhin  die 
Rückansicht,  da  auch  oberhalb  der  Tischplatte  aus 
den  Geräten  herabhängende  Kabel  verdeckt  wer- 
den.  Weitere  Kennzeichnungsmerkmaie  sehen  vor, 
daß  die  Kabeischutzblende  aus  Kunststoffmaterial, 
Rauchglas  oder  gekantetem  Lochblech  hergesteilt 
und  mit  Distanzscheiben  an  der  Tischpiattenkante 
abnehmbar  befestigt  ist  (Ansprüche  11  bis  14). 

Die  Erfindung  wird  an  Hand  in  den  Figuren 
dargestellter  Ausführungsbeispieie  näher  be- 
schrieben.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  eines  erfindungs- 
gemäß  ausgebildeten  höhenverstellbaren  Tisches 
mit  in  angehobener  Stellung  befindlicher  Ti- 
schplatte, 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  entsprechend  Fig. 
1  mit  in  Absenkstellung  befindlicher  Tischplatte, 

Fig.  3  eine  Seitenansicht  eines  Tisches  mit 
fester  Tischplatte  und  einstückig  an  die  Kabei- 
schutzblende  angeformtem  Kabelkanal, 

Fig.  4  eine  Seitenansicht  eines  Tisches  mit 
fester  Tischplatte  und  von  der  Kabeischutzblende 
gebildetem  Kabelkanai. 

Der  höhenverstellbare  Tisch  besteht  aus  dem 
5  ortsfest  auf  dem  Boden  abstellbaren  Fußgestell  1 

und  der  am  Fußgestell  1  höhenverstellbar  gelager- 
ten  Tischplatte  2  (Fig.  1,2).  Die  Tischplatte  2  ist 
hierzu  mit  vertikalen  Führungsstreben  3  in  vertika- 
len  Führungen  4  des  Fußgestells  1  geführt.  Die 

ro  Führungsstreben  3  und  vertikalen  Führungen  4  be- 
finden  sich  in  der  Regel  unterhalb  der  Seitenkanten 
der  Tischplatte  2.  Die  Arbeitsseite  der  Tischplatte  2 
ist  mit  5  und  ihre  Rückseite  mit  6  gekennzeichnet. 

Das  Fußgestell  1  ist  auf  seiner  Rückseite  unter- 
es  halb  der  Tischplatte  2  in  deren 

Überdeckungsberetch  mit  einem  zur  Rückseite  6 
der  Tischplatte  2  parallelen,  rinnenartig  nach  oben 
offenen  Kabelkanai  7  versehen.  Der  Kabelkanai  7 
hat  im  wesentlichen  einen  U-förmigen  Querschnitt 

so  In  den  Kabelkanai  7  sind  von  der  Tischplatte  2 
herunterhängende  Kabel  von  auf  der  Tischplatte  2 
stehenden  Geräten  einiegbar.  Diese  Kabel  werden 
im  Kabelkanai  7  zu  einer  Seite  des  Tisches  hin 
abgeführt. 

»  Vor  der  Rückseite  6  der  Tischplatte  2  ist  mit 
Abstand  B  eine  großflächige  Kabeischutzblende  9 
im  wesentlichen  parallel  zur  Rückseite  6  verlaufend 
befestigt  Der  Abstand  8  ist  ausreichend  groß,  um 
eine  KabeWurchführung  von  der  Oberseite  der  Ti- 

»  schplatte  2  zum  Kabelkanai  7  hin  zu  ermöglichen. 
Die  Kabeischutzblende  9  ist  im  wesentlichen  verti- 
kal  ausgerichtet  Sie  tangiert  Uber  den  gesamten 
Höhenversteilbereich  (Fig.  1,2)  der  Tischplatte  2  die 
rückwärtige  Außenwand  10  des  Kabeikanals  7  oder 

m  verläuft  in  einem  solchen  Abstand  zu  dieser 
Außenwand  10,  daß  Kabel  durch  den  vorhandenen 
Abstandspalt  nicht  hindurchgeführt  werden  oder 
durchhängen  können. 

Die  Kabeischutzblende  9  hat  eine  in  den  Figu- 
»  ren  dargestellte,  einem  Z  angenäherte  vertikale 

Querschnrttsform.  Dabei  ist  das  im  Querschnitt  den 
Verbindungssteg  zwischen  den  Z-Parallelschenkeln 
bildende  Teil  das  Mitteiwandteil  11,  an  welches 
sich  nach  oben  das  Oberwandteil  12  und  nach 

«  unten  das  Unterwandteil  13  anschließen.  Das 
Unterwandteil  13  verläuft  neben  dem  Kabelkanal  7, 
das  Oberwandteil  12  flankiert  die  Rückseite  6  der 
Tischplatte  2.  Oberwandteil  12  und  Unterwandteil 
13  sind  vertikal  ausgerichtet.  Der  Winkel  14  zwi- 

o  sehen  Oberwandteil  12  und  Unterwandteil  13  einer- 
seits  und  dem  Mittelwandteil  11  andererseits  ist 
jeweils  ein  stumpfer  Winkel  derart,  daß  das  Mittei- 
wandteil  11  nach  Art  einer  Rutsche  zur  durch  die 
Längsachse  des  Kabeikanals  7  gelegten  Vertikate- 

s  bene  15  hin  geneigt  ist 
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Das  Fußgestell  1  ist  mit  einer  parallel  zur 
Rückseite  6  der  Tischplatte  2  vertikal  verlaufenden, 
unterhalb  von  dieser  liegenden,  ebenen  Sicht- 
blende  16  versehen.  Das  Unterwandteil  13  der 
Kabeischutzblende  9  kommt  dadurch  zwischen 
Sichtbiende  16  und  Kabelkanal  7  zu  liegen.  Nicht 
dargestellt  ist  eine  alternative  Bauform,  bei  der  das 
Unterwandteil  13  hinter  der  Sichtbiende  16  an- 
geordnet  ist. 

In  Fig.  3  ist  ein  Tisch  mit  festmontierter  Ti- 
schplatte  2  gezeigt.  Der  Kabelkanai  7'  ist  zusam- 
men  mit  der  Kabeischutzblende  9  durch  eine  im 
Querschnitt  U-förmige  Umbiegung  der  Blendenu- 
nterkante  17  einstückig  ausgebildet.  Der  U-Frei- 
schenkel  liegt  dabei  der  Arbeitsseite  5  zugewandt. 

Beim  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.  4  ist  der 
Kabelkanal  7*  vom  Winkelbereich  zwischen  Ober- 
12  und  Mittelwandteil  11  der  Kabeischutzblende  9 
gebildet.  Der  Winkel  14  zwischen  dem  Ober-12 
und  Unterwandteil  13  einerseits  und  dem  Mittel- 
wandteil  1  1  andererseits  ist  ein  spitzer  bis  maximal 
rechter  Winkel.  Beide  Ausführungsformen  gemäß 
Fig.  3  und  4  sind  auch  bei  einer  höhenversteilbaren 
Tischplatte  2  realisierbar. 

Die  Länge  der  Kabeischutzblende  9  ist  kleiner 
als  die  Breite  der  Tischplatte  2  und  endet  somit 
beidseitig  vor  deren  Seitenkanten.  Die  Kabei- 
schutzblende  9  bzw.  deren  Oberwandteil  12  steht 
nach  oben  über  die  Ebene  der  Tischplatte  2  hin- 
aus.  Die  Kabeischutzblende  9  ist  mit  Distanz- 
scheiben  (nicht  gezeigt)  an  der  rückseitigen  Ti- 
schplattenkante  (Rückseite  6)  abnehmbar  befestigt 
und  dadurch  gegebenenfalls  auch  nachrüstbar.  Die 
Distanzscheiben  stellen  den  Abstand  8  sicher.  Die 
Kabeischutzblende  9  kann  aus  einem  gekanteten 
Lochblech  hergestellt  sein.  Es  ist  jedoch  auch  eine 
Herstellung  aus  Kunststoff  oder  Rauchglas 
möglich. 

Ansprüche 

1.  Tisch,  insbesondere  für  Bildschirm-Ar- 
beitsplätze,  mit  einer  an  einem  ortsfest  auf  dem 
Boden  aufstellbaren  Fußgestell  (1)  befestigten, 
gegebenenfalls  höhenverstellbaren  Tischplatte  (2), 

@welcher  Tisch  auf  seiner  der  Arbeitsseite  (5)  ge- 
genüberliegenden  Rückseite  (6)  unterhalb  der  Ti- 
schplatte  (2)  im  wesentlichen  in  deren 
Überdeckungsbereich  mit  einem  zur  Rückseite  (6) 
der  Tischplatte  (2)  parallelen  nach  oben  offenen 
Kabelkanal  (7)  versehen  ist, 

-in  welchen  herunterhängende  Kabel  von  auf  der 
Tischplatte  (2)  stehenden  Geräten  einlegbar  und  in 
ihm  zur  Seite  hin  abführbar  sind, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  eine  großflächige  Kabeischutzblende  (9)  in  ein- 
•em  eine  Kabeldurchführung  ermöglichenden  Ab- 

5  stand  (8)  parallel  vor  der  Rückseite  (6)  der  Ti- 
schplatte  (2)  an  letzterer  befestigt  und  im  wesentli- 
chen  vertikal  so  ausgerichtet  ist,  daß  sie  den  Kabel- 
kanal  (7)  zur  Rückseite  (6)  hin  vollständig  abdeckt. 

2.  Tisch  nach  Anspruch  1  mit 
70  höhenverstellbarer  Tischplatte, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Kabelkanal  (7)  am  Fußgestell  (1)  befestigt 
75  ist  und  die  Kabeischutzblende  (9)  über  den  gesam- 

ten  Höhenverstellbereich  der  Tischplatte  (2)  die 
rückwärtige  Wand  (10)  des  Kabeikanals  (7)  tangiert 
oder  in  einem  solchen  Abstand  zu  dieser  verläuft, 

20  -der  ein  Durchführen  von  Kabeln  durch  den  Ab- 
standsspalt  verhindert. 

3.  Tisch  nach  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet, 
25 

daß  der  Kabelkanal  (7)  durch  die  Kabei- 
schutzblende  (9)  gebildet  oder  an  diese  angeformt 
ist. 

4.  Tisch  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
30 

gekennzeichnet  durch 

eine  einem  Z  angenäherte  vertikale  Quer- 
schnittsform  der  Kabeischutzblende  (9),  wobei 

35  deren  im  Querschnitt 

-den  Verbindungssteg  zwischen  den  Z-Parallei- 
schenkeln  bildendes  Mittelwandteil  (11)  mit  einem 
eine  Kabeldurchführung  gestattenden  Abstand 

40  unterhalb  der  Rückseite  (6)  der  Tischplatte  (2) 
verläuft, 

-das  den  unteren  Z-Parallelschenkel  bildende 
Unterwandteil  (13)  neben  dem  Kabelkanal  (7,7") 

45  verläuft  und 

-das  den  oberen  Z-Paralleischenkel  bildende  Ober- 
wandteil  (12)  die  Rückseite  (6)  der  Tischplatte  (2) 
flankiert. 

so  5.  Tisch  nach  Anspruch  3  oder  4, 

gekennzeichnet  durch 

eine  einstückige.  Ausbildung  von  Kabel- 
55  schutzblende  (9)  und  Kabelkanal  (T)  durch  eine  im 

Querschnitt  U-förmige  Umbiegung  der  Blendenu- 
nterkante  (17). 
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o.  i  iscri  nacn  wisprucn   ̂ oaer  o, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Winkel  (14)  zwischen  dem  0ber-(12)  und 
Unterwandteil  (13)  einerseits  und  dem  Mittelwand- 
teii  (11)  andererseits  jeweils  ein  stumpfer  Winkel  - 
(14)  ist  derart,  daß  das  Mittelwandteil  (11)  nach  Art 
einer  Rutsche  zur  durch  die  Längsachse  des 
Kabelkanals  (7,7")  gelegten  Vertikalebene  (15)  hin 
geneigt  ist. 

7.  Tisch  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  6, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  das  Fußgestell  (1)  mit  einer  parallel  zur 
Rückseite  (6)  der  Tischplatte  (2)  vertikal  verlaufen- 
den,  unterhalb  von  dieser  liegenden,  ebenen  Sicht- 
biende  (16)  versehen  ist  und  das  Unterwandteil  - 
(13)  der  Kabeischutzblende  (9) 

-zwischen  der  Sichtblende  (16)  und  dem  Kabelka- 
nal  (7)  oder 

-hinter  der  Sichtblende  (16) 

Hegt. 
8.  Tisch  nach  Anspruch  3, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Winkel  (14)  zwischen  dem  Ober-(12)  und 
Unterwandteil  (13)  einerseits  und  dem  Mittelwand- 
toH  (11)  andererseits  ein  spitzer  bis  maximal  rech- 
ter  Winkel  (14)  ist  und  der  Kabelkanal  (7)  vom 
Winkelbereich  zwischen  Ober-(12)  und  Mittelwand- 
teil  (11)  gebildet  ist. 

9.  Tisch  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Länge  der  Kabeischutzblende  (9)  kleiner  ist 
als  die  Breite  der  Tischplatte  (2)  und  beidseitig  vor 
deren  Seitenkanten  endet. 

10.  Tisch  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
5  sprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Kabeischutzblende  (9)  nach  oben  über  die 
to  Tischebene  hinaussteht. 

11.  Tisch  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Kabeischutzblende  (9)  mit  Distanzscheiben 
an  der  rückseitigen  Tischpiattenkante  abnehmbar 
befestigt  ist. 

12.  Tisch  nach  einem  der  vorgenannten  An- 
w  Spruche, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Kabeischutzblende  (9)  aus  Kunststoffmate- 
26  riai  besteht. 

13.  Tisch  nach  einem  der  vorgenannten  An- 
sprüche, 

dadurch  gekennzeichnet 
»  

daß  die  Kabeischutzblende  (9)  aus  Rauchglas  be- 
steht. 

14.  Tisch  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  11, 

is  dadurch  gekennzeichnet 

daß  die  Kabeischutzblende  (9)  aus  einem  gekante- 
ten  Lochblech  besteht 

10 
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